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VwGG §41 Abs1;
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Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2004/12/0100

Rechtssatz

Die Richtlinien des Stadtschulrates für Wien betre=end das Verfahren bei der Bewerbung um leitende Funktionen im

Schuldienst kommt lediglich der Charakter von Selbstbindungsnormen zu (vgl. den Richtlinien des Landesschulrates

für Oberösterreich betre=enden hg. Beschluss vom 22. Oktober 1997, Zl. 97/12/0132). Dass dem Bewerber ein

subjektives Recht auf ihre Einhaltung zukäme, ist ihnen keinesfalls zu entnehmen.
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